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 Ehrenamts-Vereinbarung
P L U S

Zwischen der

Landesgartenschau Leinefelde-Worbis gGmbH
Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis
vertreten durch den Geschäftsführer
Stefan Nolte
(nachfolgend LGS genannt)

und
[bookmark: _Hlk207716632]________________________________
Vorname Nachname
________________________________
Straße, PLZ, Ort
________________________________
Handy- und/oder Telefonnummer
________________________________
E-Mail-Adresse
(nachfolgend Partner genannt)


wird nachstehende Vereinbarung über die ehrenamtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis getroffen.

1.  Tätigkeitsdauer

Der Partner übernimmt diese Tätigkeiten ehrenhalber, also unentgeltlich. Die Einsatzzeiten werden im beiderseitigen Einvernehmen festgelegt. Es wird ein Stundennachweis durch die LGS geführt.

2. Tätigkeitsinhalte

Ehrenamtliche Einsatzbereiche für die Landesgartenschau können sein: 
  1	Begrüßung von Gästen an den Eingangsbereichen, auf den Parkplätzen usw.
  2	Besucherinformation 
  3	Ausgabe und Rücknahme von Mobilitätshilfen	
  4	Unterstützung Gärtnermarkt
  5	Unterstützung mobilitätseingeschränkter Personen	
  6	Gästeführungen
  7	Betreuung des Grünen Klassenzimmers
  8	Unterstützung im Kinder-, Jugend- und Sportbereich
  9	Unterstützung im Veranstaltungsbereich
10	Verteilung von Werbemitteln
11	Botschafter bei Messe- und Informationsveranstaltungen
12	Gärtnerischer Bereich
13	Allgemeine Reinigungs- und Pflegearbeiten
14       Sonstiges
Für die Arbeit im Grünen Klassenzimmer und bei Führungen mit Kindern und Jugendlichen ist ein einfaches Polizeiliches Führungszeugnis notwendig (Arbeit mit Schutzbefohlenen).
Die erhalten sie kostenfrei im Bürgerbüro der Stadt Leinefelde-Worbis.

Der Partner ist in folgenden Bereichen tätig (Angabe von max. 3 Bereichen):

	Bereich / Bereiche

	



	
	



3. Zeitliches Engagement

Der Partner erklärt sich damit einverstanden, die über 35 Wochen andauernde Landesgartenschau mindestens 27 Wochen lang zu unterstützen.
Das wöchentliche Engagement beträgt dabei mindestens 8,50 Stunden. Dies kann an einem Tag oder an zwei Tagen (2 x 4,25 Stunden) pro Woche erfolgen.
spätester Beginn:     Montag, 02.03.2026 (spätester Beginn)
 	    Ende:        Freitag, 30.10.2026

Bitte geben Sie die zeitliche Verfügbarkeit an:

Wochentage:
O   Montag		O   Dienstag		O   Mittwoch		O   Donnerstag
O   Freitag		O   Samstag		O   Sonntag

Zeiten:
O   08:00 - 13:00 Uhr		O   13:00 - 17:00 Uhr		O   17:00 - 22:00 Uhr

4. Weisungsrecht

Der Partner richtet sich bei der Erfüllung der Tätigkeiten nach den Weisungen der LGS bzw. einer von ihr bevollmächtigten Person. 

5. Pflichten der Landesgartenschau Leinefelde- Worbis gGmbH

Die LGS verpflichtet sich:
-	dem Partner nur solche Aufgaben zu übertragen, die dem Anspruch und Ziel ehrenamtlicher Arbeit dienen,
-	den Partner bei der Ausübung seines Engagements zu beraten und zu unterstützen,
-	nur solche Personen mit der Anleitung zu beauftragen, die über eine entsprechende Qualifikation verfügen,
-	den Partner in regelmäßigen Abständen, im Rahmen von monatlichen kleineren Events, über den aktuellen Projektstand und anstehende Aufgaben zu informieren sowie Feedbacks und Anregungen zur Optimierung einzuholen. 
-	eine kostenlose DRK- Ersthelfer-Schulung anzubieten
       (verpflichtend für Arbeiten mit Schutzbefohlenen – Grünes Klassenzimmer)




6. Pflichten der ehrenamtlich Tätigen

Der Partner verpflichtet sich:
-	die übertragenen Aufgaben in Abstimmung mit der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis gGmbH gewissenhaft auszuführen. Dabei sind die entsprechenden Bestimmungen des Arbeits- und Unfallschutzes zu beachten.
-	die anvertrauten Arbeitsmittel und sonstige Ausstattungen sorgsam zu behandeln,
-	Dritten gegenüber ist Stillschweigen über alle ihm im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten der LGS zu wahren. Diese Pflicht besteht nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Betriebliche Unterlagen aller Art dürfen nur zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit verwendet werden und sind sorgfältig aufzubewahren. Bei Beendigung des Ehrenamtes sind diese Unterlagen der LGS auszuhändigen.
-	über Krankheit und andere Verhinderungsgründe (Bsp. Geburtstage, Notfälle, Todesfälle etc.) ist die von der LGS benannte weisungsbefugte Person umgehend zu unterrichten.
-	an allen Schulungen, Einweisungen und Unterrichtungen teilzunehmen.
Es besteht kein Anspruch auf Urlaub, Vergütung oder Auslagenerstattung.

7. Auflösung der Vereinbarung

Die Vereinbarung kann in einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von beiden Seiten beendet werden. Die Beendigung hat schriftlich zu erfolgen.

8. Versicherungsschutz

Während der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeiten für die Landesgartenschau sind die Partner automatisch im Haftpflicht- und Unfalldeckungsschutz (Kommunaler Schadensausgleich/ Unfallversorgungskasse) der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis gGmbH versichert. Der Versicherungsschutz entfällt bei Vorsatz.

9. Aufwandsentschädigung/ Vergünstigung

Der Partner erhält für die Monate April bis September je einen Verzehrgutschein im Wert von 10,00 €, der bei den Veranstaltungsgastronomen der Landesgartenschau eingelöst werden kann. Zusätzlich erhält er einen personengebundenen Mitarbeiterausweis. Für die Erstellung des Ausweises wird ein Porträtfoto des Partners aufgenommen. Dieses wird gemeinsam mit dem Nachnamen und dem Rufnamen ausschließlich zur Begründung, Durchführung und Erfüllung der Geschäftszwecke gespeichert. Der Mitarbeiterausweis berechtigt zum Besuch des Veranstaltungsgeländes in der Zeit vom 23. April bis zum 11. Oktober 2026, auch zu privaten Zwecken. Mit dem Mitarbeiterausweis genießt der Partner dieselben Vorteile wie die Inhaber von Dauerkarten sowie die Mitarbeiter der LGS. Die Karte behält nur solange ihre Gültigkeit, wie die ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt wird.

Im Rahmen seiner Tätigkeit erhält der Partner zudem eine Ausstattung in Form von Kleidung und Zubehör, die nach Beendigung der Landesgartenschau in sein Eigentum übergeht. Wird das Engagement vor Vertragsende beendet, sind alle übergebenen Gegenstände innerhalb von sieben Tagen gereinigt an die LGS zurückzugeben. Dies schließt auch die Rückgabe des Mitarbeiterausweises ein. Der Anspruch auf den Verzehrgutschein besteht mit Beendigung des Engagements.



10. Haus- und Besucherordnung

Die Haus- und Besucherordnung der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis ist Bestandteil dieser Vereinbarung und als Anlage beigefügt. Mit Unterzeichnung der Vereinbarung erkennt der Partner diese an. 

11. Fotoerlaubnis

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen von meiner Person angefertigt und im Rahmen der Landesgartenschau wie aufgeführt eingesetzt und veröffentlicht werden können. Durch die Zustimmung zur Veröffentlichung entstehen keine Rechte (z. B. Entgelt). Diese Einverständniserklärung kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt.

12. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung unberührt. Dies gilt auch in dem Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft herausstellen sollte.





Leinefelde-Worbis, __________________________________________





__________________________________		
Stefan Nolte						
Geschäftsführer LGS gGmbH			





_________________________________
Ehrenamtler


Für die Gültigkeit der Vereinbarung ist die Unterschrift eines der Geschäftsführer ausreichend.


Anlagen:     Haus- und Besucherordnung
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